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Einführung 

Ausgangslage und Herangehen 

Dieser Kommentar ist im Rahmen des vom Bundesumweltministerium und vom Vorab der 
niedersächsischen Volkswagenstiftung geförderten Forschungsverbundes „TRANSENS-
Transdisziplinäre Forschung zur Entsorgung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland-For
schung zur Verbesserung von Qualität und Robustheit der soziotechnischen Gestaltung des 
Entsorgungspfades“ (2019–2025) entstanden. 

Wie der Name des Projekts bereits signalisiert, liegt der Hauptzweck auf der transdisziplinä
ren Forschung. D.h. es gilt, mit Bürgerinnen und Bürgern und ggf. Akteuren des Standortaus
wahlverfahrens und der Zivilgesellschaft in Forschungszusammenhängen produktiv zusam
menzuarbeiten. Das kann in der gemeinsamen Entwicklung von Forschungsfragen (Co-De
sign), in der kollaborativen Erarbeitung von Wissen (Co-Production) erfolgen oder indem die 
Praxispartner klassisch-wissenschaftlich erarbeitetes Wissen evaluieren.1 Diese Form der Zu
sammenarbeit ist aber auf andere Formen wissenschaftlicher Betätigung, Begegnung und Kom
munikation angewiesen als in herkömmlichen Zusammenhängen der Scientific Community. 
Die Komplexität des Themas wie die Lösung des praktischen Problems, ein Endlager für hoch
radioaktive Reststoffe – für Atommüll – in Deutschland zu realisieren, erfordert eine Diszipli
nen-übergreifende Zusammenarbeit, um eine Wissensbasis für die transdisziplinäre Arbeit zur 
Verfügung stellen zu können. Die interdisziplinäre Kooperation wiederum setzt tiefenscharfe 
disziplinäre Analyse voraus.2 

Hier ist zunächst der Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Kommentars zu verdeutlichen.3 
Das Format des Kommentars ist eine typisch rechtswissenschaftliche Produktform. Der Inhalt 
von Gesetzen wird nahezu Wort für Wort mit Hilfe der juristischen Auslegungsregeln (insbe
sondere nach Wortlaut, Systematik, historischen Materialien und Zwecksetzung des Gesetzes), 
unter Auswertung von Gerichtsurteilen und rechtswissenschaftlicher Literatur, erläutert.4 

Im Rahmen des TRANSENS-Verbundes waren die drei juristischen Kräfte, die am Kommentar 
mitwirken, Carolin Ossenberg (seit 2022), Lucia Scharpf (bis 2022) und Ulrich Smeddinck, im 
transdisziplinären Arbeitspaket (TAP) „DIPRO-Dialoge und Prozessgestaltung im Span
nungsfeld von Recht, Gerechtigkeit und Governance“ verortet. Im Zuge der transdisziplinären 
Zusammenarbeit mit der DIPRO-Begleitgruppe aus 6 Bürgerinnen und Bürgern sind „Kom
munikation, Gerechtigkeit und plurale Öffentlichkeit“ als thematische Leitlinie festgelegt wor
den. Als Unterpunkte wurden – neben der „non-verbalen Kommunikation“, „Psychologie, 
Emotionen (Angst) und Akzeptanz“ auch „Akteure und ihre Rolle im Prozess, insb. BASE 

 
1 Smeddinck/Mintzlaff/Pönitz, 2020; eingehend z. B.: Pohl/Krütli/Stauffacher, GAIA 2017, 43 ff. 
2 Smeddinck, in: Hrsg. Smeddinck, 2021 a, S. 17 ff. 
3 Weiter differenzierend: Noack/Zetzsche, S. 213, 215. 
4 Reimer, S. 138 ff. 
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(Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung) und …“ sowie „Einfache vs. ab- 
strakte Sprache“ genannt. 

Akteure des offiziellen Standortauswahlverfahrens für ein Endlager und ihre Rollen zu verdeut
lichen, gehört zu den Kernaufgaben eines Kommentars zum Standortauswahlgesetz, das genau 
diese Akteure „herbeiregelt“ und ihre Aufgaben festlegt. Der Wunsch und Anspruch einer ver
ständlichen Sprache in Kontrastierung zu einer abstrakten Sprache fordert nicht nur die Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler heraus, die in transdisziplinären Zusammenhängen mit 
Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten.5 Der Anspruch auf mehr Verständlichkeit trifft 
sich auch mit den Erwartungen die Bürgerinnen und Bürger generell an den Staat stellen und 
mit Bemühungen des Staates, insbesondere der Justiz,6 darauf immer mehr und besser einzu
gehen. Längst hat das auch eine Bedeutung für die Stabilität der demokratischen Ordnung.7 

In einem Gutachten über „Recht verständlich machen“ im Rahmen des Programms der Bun
desregierung zur Initiative „Wirksam regieren“, werden veränderte Informationsmaterialien 
empfohlen: 

Zweitens könnte den Bürgerinnen und Bürgern zu wichtigen Gesetzestexten Begleitmaterialien 
oder interaktive Webtools zur Verfügung gestellt werden, die spezifisches Vorwissen und die Er
kenntnisse der Verständlichkeitsforschung berücksichtigen. Entscheidend ist hier, dass vor der 
Entwicklung solcher Maßnahmen zur besseren Verständlichkeit zunächst erfasst werden muss, 
welcher Wissenshorizont bei den Leserinnen und Lesern vorausgesetzt werden kann. Hierzu ge
hören auch die genauen Recherchestrategien und die Art, in der das Recht rezipiert wird (zum 
Beispiel Originalgesetz, Kommentar, Bescheid).8 

Auch wenn diese Vorgehensweise hier nicht direkt übernommen werden kann, soll bei der Er
arbeitung des Kommentars doch der Rahmen, in dem er entstanden ist, der transdisziplinäre 
TRANSENS-Verbund, nicht folgenlos für die Darstellung bleiben. 

Die Kommentierungen sollen möglichst verständlich und lesbar formuliert sein, ohne dass ein 
Jura-Studium vorausgesetzt wird. Dies wird auch durch die Ausgestaltung des Standortaus
wahlgesetzes nahegelegt. Etliche Vorschriften – etwa zur Öffentlichkeitsbeteiligung – sind 
nicht justiziabel, d. h. es wird keine unmittelbare gerichtliche Kontrolle geben (können). Den
noch sollen die Vorschriften des Gesetzes richtig und sachgerecht umgesetzt werden. Hinter
grund ist die bewusste Akzentuierung der Öffentlichkeitsbeteiligung als Rahmen zur Konsens
suche und zur Lösung von Problemen gerade im Vorfeld und womöglich zur Vermeidung ge
richtlicher Entscheidungen, zu denen das Gesetz „ermuntert“.9 Das hat aber auch zur Folge, 
dass mehr Menschen mit dem Gesetzestext zu tun haben, sich dafür interessieren, damit argu
mentieren, ohne über eine tiefergehende einschlägige Vorbildung zu verfügen. Deshalb geht es 
darum, (zumindest angestrebt) eine Verständlichkeit der Texte zu erreichen, die bei den juris

 
5 Smeddinck, in: Hrsg. Smeddinck, 2021 b, S. 7, 12 f. 
6 Vgl. Voßkuhle, NJW 2018, 3154, 3158. 
7 Vgl. Schönberger/Schönberger, S. 112. 
8 Artinger/Baltes/Jarchow/Petersen, 2019. 
9 Smeddinck/Semper, in: Hrsg. Brunnengräber, S. 235 ff. 
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tischen Fachkreisen nicht haltmacht, sondern die für möglichst viele Menschen eingängig ist.10 
Darunter darf die (disziplinäre) wissenschaftliche Qualität allerdings nicht leiden. 

Das Anliegen ist nicht neu. Bereits der von Leipzig nach Halle geflüchtete Jurist und Philosoph 
Christian Thomasius (1655–1728) setzte sich für eine allgemeinverständliche Sprache über 
Fachthemen ein, um soziale Schranken zu überwinden.11 Das Anliegen findet seinen Widerhall, 
wenn in den Öffentlichkeitsbeteiligungsformaten nach Standortauswahlgesetz die Teilneh
menden sich einseitig einem juristischen Herrschaftswissen unterworfen fühlen.12 

Um den Anspruch und Nutzen der Verständlichkeit muss es umso mehr gehen, weil anders als 
bei anderen Gesetzen, die als Abschluss des Politik-Zyklus in Kraft getreten sind, die Diskus
sion und Forderungen aus der Gesellschaft zur weiteren Ausgestaltung des Standortauswahl
gesetzes nicht zum Erliegen gekommen ist.13 Hier braucht es umso dringlicher einer gut ver
ständlichen Erläuterung wie die Rechtslage dem aktuell geltenden Gesetze nach ist – und wie 
sie nicht ist. 

Die Einbettung des Kommentars in die Arbeiten des TRANSENS-Verbundes bringt es auch 
mit sich, dass einschlägige interdisziplinären Literatur soweit möglich bei der Erläuterung 
von Vorschriften des Standortauswahlgesetzes berücksichtigt wird oder zumindest darauf ver
wiesen werden soll, um Wissen auch hier gezielt zu vernetzen und den Nutzwert zu verbessern. 
Denn zu Vorschriften, deren Bedeutungsgehalt nicht durch Gerichte geklärt werden, braucht 
es andere Quellen des Wissens, die zu erschließen und deren Erkenntnisse in den Darstellungs
zusammenhang einzupflegen sind. Beispielhaft für dieses Herangehen steht in besonderer 
Weise die Mitwirkung des Geologen Dr. Saleem Chaudry vom niedersächsischen Landesamt 
für Bergbau, Energie u. Geologie (LBEG) im Autor:innen-Team, der seine Expertise in die 
Kommentierung der Begriffsbestimmungen in § 2 Standortauswahlgesetz miteingebracht hat. 
Ein anderes Beispiel ist, dass man Einsichten über die Bedeutung von Emotionen für Konflikt
lösungen z. B. in der Arbeit des Partizipationsbeauftragten nach § 8 Abs. 5 Standortauswahlge
setz nicht veröffentlichten Gerichtsurteilen entnehmen können wird, die eben auf ganz andere 
Mechanismen der Auseinandersetzung und Entscheidungsfindung – den Streit über Rechts
fehler – abstellen. Deshalb sind zu Beginn der Arbeiten an der 2. Auflage des Kommentars auch 
die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen im TRANSENS-Verbund um ihre Fra
gen an das Standortauswahlgesetz, um Verständnisfragen gebeten worden, um Impulse für die 
Kommentierung aufzunehmen und die Darstellung gehaltvoller zu machen. 

  

 
10 Vgl. auch Harbarth, FAZ v. 27.1.2022, S. 6. 
11 Assmann/Assmann, S. 32. 
12 Vgl. Schürckmann, Geogr. Helv. 2023, 309 ff. 
13 Eingehend: Smeddinck/Röhlig/Mbah/Brendler, in: Hrsg. Smeddinck/Röhlig/Mbah/Brendler, S. 9, 11. 
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Wie benutzt man einen juristischen Kommentar? 

In einem juristischen Kommentar werden eingehend und methodenbasiert alle Vorschriften 
eines Gesetzes erläutert. 

Der Kommentar folgt der Gliederung des Gesetzes. Wenn man über eine Unklarheit im Ge
setz stolpert oder Verständnisschwierigkeiten bei einer Vorschrift hat, so kann man die entspre
chende Vorschrift im Kommentar aufsuchen. Die jeweilige Vorschrift ist nach Sätzen und ggf. 
übergeordnet Absätzen durchnummeriert. Zu jeder Vorschrift gibt es im Kommentar ein In
haltsverzeichnis. Schlagwortartige Inhaltsangaben mit dem Verweis auf die Sätze und Absätze, 
wo diese „Inhalte“ in der Vorschrift, der Norm, dem Paragrafen stehen, zu finden sind, sind 
verknüpft mit Randzahlen. Bei der genannten Randzahl im Inhaltsverzeichnis (oder auch im 
Schlagwortverzeichnis) kann dann beim Weiterblättern unter dieser Ziffer am Rand des Buches 
die einschlägige Textpassage gefunden werden, in der der jeweilige Textteil gründlicher erläu
tert und eingeordnet, also „kommentiert“ wird. Hier finden sich Hinweise auf Gerichtsurteile 
oder Verweise auf anderweitige nützliche wissenschaftliche Literatur und Materialien, die zum 
Verständnis der Norm hilfreich sein können. Insbesondere können konkurrierende Meinun
gen zum Begriffsverständnis erwähnt und einer Lösung zugeführt werden. Allerdings bleiben 
auch die Ausführungen der Autorinnen und Autoren in diesem Kommentar letztlich unver
bindliche Rechtsmeinungen. Diese Meinungen können von anderen in Frage gestellt und be
stritten werden. 

Aufgrund des fachlichen, notwendig juristischen Hintergrundes der Bearbeiterinnen und Bear
beiter dieses Kommentars und der eingehenden Beschäftigung mit der Materie in der Ausar
beitung der Kommentierung ergibt sich der auf Sachkompetenz beruhende Anspruch einer ge
wissen Bindungswirkung, die eben gegenüber einer bloßen Meinung, die frei von Sachkenntnis 
und von der Leber weg, in nicht zu vergleichender Weise eine professionelle Qualität bietet. 
Die Bindungswirkung der vertretenen Rechtssicht kann sich dadurch erhöhen, dass andere sich 
dieser Sichtweise anschließen – bis hin zu dem Grad, dass eine solche Normdeutung als herr
schende Meinung anerkannt und anderen Entscheidungen oder der Rechtsanwendung zu
grunde gelegt wird. Schließlich nimmt die in einem Kommentar vertretene Sichtweise an der 
noch verbindlicheren Bindungswirkung von Gerichtsurteilen teil, wenn in einem Urteil oder 
Beschluss die Sichtweise übernommen und über die gerichtliche Entscheidung zu Verbindlich
keit erwächst. 

Der Zugang zu den Inhalten im Kommentar kann auch in freierer Form über das Schlagwort
verzeichnis am Ende des Buches stattfinden. Da sollen alle Stellen aufgelistet sein, wo sich ein 
bestimmter Begriff in dem Kommentar jeweils und ggf. mehrfach zu finden ist – und wo sich 
möglicherweise auch unterschiedliche Rechtsansichten finden mögen. Denn welche Rechtsan
sicht von den Autorinnen und Autoren in ihrer Kommentierung vertreten wird, unterliegt ihrer 
Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland und ihrer je eigenen Expertise. 

Was steht eigentlich im Gesetz? Wie ist eine Vorschrift richtigerweise zu verstehen? Mit dieser 
Klärung und der komplexeren Informationsgrundlage, die daraus entsteht, leisten wir einen 
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Beitrag zur anwendungsorientierten Grundlagenforschung.14 Für Anwendung und Vollzug 
des Gesetzes, für die Umsetzung seines „Geistes“ und seiner Buchstaben, sind dann die im 
Standortauswahlgesetz benannten Akteure wie auch im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili
gung, die Zivilgesellschaft und Bürgerinnen und Bürger zuständig. Für die trans- und interdis
ziplinäre Zusammenarbeit in Teil-Projekt DIPRO des TRANSENS-Verbundes ergibt sich eine 
Referenz für die eigenen Überlegungen und die Arbeit zu „Dialog und Prozessgestaltung im 
Spannungsfeld von Recht, Gerechtigkeit und Governance“. Zugleich bietet die Würdigung 
zum Abschluss der Kommentierung einer jeden Vorschrift auch eine Gelegenheit, rechtspoliti
sche Überlegungen zu formulieren, die sich aus der inter- und transdisziplinären Arbeit in 
TRANSENS speisen. Profitieren sollen vom Inhalt des Kommentars möglichst viele Interes
sierte! 

Verhältnis zur Erstauflage 

Zum einen erfasst die 2. Auflage des Kommentars zum Standortauswahlgesetz ein erheblich 
erweitertes und fortentwickeltes Gesetz. Zum anderen konnten mehrere der Bearbeiterinnen 
und Bearbeiter der ersten Auflage an der Neuauflage nicht mehr mitarbeiten. Glücklicherweise 
konnten andere Expertinnen und Experten als Nachrücker gewonnen werden. 

In der ersten Auflage wurde das gesamte Mantelgesetz15 kommentiert. Das ist eine Kombina
tion von Gesetzen in einem Gesetzesmantel, die typischerweise zur Einführung eines neuen 
Gesetzes, eines Stammgesetzes, und der dadurch bedingten Änderung anderer Gesetze genutzt 
wird. Dort finden sich also auch Erläuterungen zur Änderung des Atomgesetzes (Artikel 2), 
Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für kerntechnische Entsorgung (Artikel 3), Än
derung des Gesetzes zur Änderung von Kostenvorschriften des Atomgesetzes (Artikel 4), 
Folgeänderungen (Artikel 5), Inkrafttreten (Artikel 6). In der neuen Auflage konzentriert sich 
der Zugriff auf die Änderung des Standortauswahlgesetzes im engeren Sinne,16 also des soge
nannten Stammgesetzes. Das ist eben das Gesetz, welches in einem Mantelgesetz die jeweilige 
Rechtsmaterie, das eigentliche Thema und Inhalt regelt.17 Bei weitergehendem Interesse kann 
also die Erstauflage noch zu Rate gezogen werden. 
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